
Verfassungsgeschichtliche
Entwicklung Italiens

1. Relativ späte Entwicklung zum Nationalstaat

1861 Konstituierung des Königreichs Italien
(ohne Venetien und Rom)

Vgl. mit Deutschland

2. Mischung von kontinuierlicher und unterbrochener
Verfassungsentwicklung

1861-1922 Konstitutionelle Monarchie

1922-1943 Faschistische Diktatur (unter Weitergeltung der Verfassung
von 1848)

seit 1947 neue, republikanische Verfassungsordnung
- zum Teil mit völlig neuen Verfassungsinstitutionen

- zu Beginn zum Teil unvollständige Regelungen,
insbesondere betreffend Regionen und
Verfassungsgerichte

3. Relativ späte Verwirklichung der Demokratie

Parlament (in konstitutioneller Monarchie) seit 1861

1922-1947 keine gewählte Volksvertretung

Wahlrecht zuerst durch hohen Zensus sehr stark eingeschränkt
(1861: 2% der Bevölkerung wahlberechtigt)
Erst 1912 allgemeines Wahlrecht

1946 Abschaffung der Monarchie

1947 Republik: repräsentative Demokratie mit gewissen direkt-
demokratischen Institutionen



4. Relativ frühe, aber unterbrochene Anerkennung des
parlamentarischen Regierungssystems

kurz nach 1861 faktische Anerkennung

1922-1943 kein eigentliches Parlament

seit 1947 verfassungsrechtliche Anerkennung

5. Unterbrochene Entwicklung des Rechtsstaates

Verfassung von 1848 - Anerkennung von Grundrechten

- Unabhängigkeit der Gerichte

1922-1943 faschistische Diktatur

Verfassung von 1947 - umfangreiche Garantie von Grundrechten

- weitreichende Verfassungsgerichtsbarkeit
(verzögerte Verwirklichung)

6. Gliederung in Regionen

1861 zentralistischer Einheitsstaat (trotz grosser Unterschiede)

1922-1943 Zentralismus noch verstärkt

seit 1947 Aufgliederung in autonome Regionen
Verwirklichung der Regionalisierung zum Teil stark verzögert
bis 1970
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